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192a  Allgemeine Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungsverfahren (vereinfachte 
Handhabung) 
 
(1) 1Der Deutsche Bundestag sowie die gesetzgebenden Körperschaften der Länder pflegen regelmäßig zu 
Beginn einer neuen Wahlperiode eine allgemeine Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungsverfahren 
gegen Abgeordnete zu erteilen; ausgenommen sind Ermittlungen wegen Beleidigungen (§§ 185, 186, 188 
Absatz 1 StGB) politischen Charakters. 2Diese allgemeine Genehmigung wird im Einzelfall erst wirksam, 
nachdem dem Präsidenten der gesetzgebenden Körperschaft eine Mitteilung nach Absatz 3 zugegangen 
ist.1

(2) 1Die allgemeine Genehmigung umfasst nicht

a)  die Erhebung der öffentlichen Klage in jeder Form,2

 
b)  im Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten den Hinweis des Gerichts, dass über die 
Tat auch auf Grund eines Strafgesetzes entschieden werden kann (§ 81 Absatz 1 Satz 2 OWiG),

 
c)  freiheitsentziehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen im Ermittlungsverfahren,

 
d)  den Vollzug einer angeordneten Durchsuchung oder Beschlagnahme in dem genehmigten Verfahren, 
vorbehaltlich etwaiger von den gesetzgebenden Körperschaften der Länder getroffener abweichender 
Regelungen,

 
e)  den Antrag auf Verhängung eines vorläufigen Berufsverbotes (§ 132a StPO).

 
2Die allgemeine Genehmigung umfasst jedoch die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 111a StPO).

(3) 1Soweit Ermittlungsverfahren allgemein genehmigt sind, ist dem Präsidenten der gesetzgebenden 
Körperschaft und, soweit nicht Gründe der Wahrheitsfindung entgegenstehen, dem betroffenen 
Abgeordneten mitzuteilen, dass die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens beabsichtigt ist. 2In der 
Mitteilung an den Präsidenten ist zu erklären, dass der Abgeordnete gleichzeitig benachrichtigt worden ist; 
ist eine Mitteilung an den Abgeordneten unterblieben, ist der Präsident auch hiervon unter Angabe der 
Gründe zu unterrichten. 3Die Mitteilung ist unmittelbar an den Präsidenten der gesetzgebenden 
Körperschaft zu richten.34Für ihren Inhalt gilt Nummer 192 Absatz 2 entsprechend; in den Fällen der 
Nummer 191 Absatz 3 Buchstabe c) soll auch der wesentliche Inhalt einer Stellungnahme des 
Abgeordneten mitgeteilt werden. 5Abschriften der Mitteilung sind gleichzeitig dem Generalstaatsanwalt und 
der Landesjustizverwaltung sowie, bei Abgeordneten des Deutschen Bundestages, auch dem für Justiz 
zuständigen Bundesministerium zu übersenden.

(4) 1Will der Staatsanwalt nach dem Abschluss der Ermittlungen die öffentliche Klage erheben, beantragt er, 
einen Beschluss der gesetzgebenden Körperschaft über die Genehmigung der Strafverfolgung 
herbeizuführen. 2Für den Inhalt und den Weg des Antrags gilt Nummer 192 Absatz 2 und 3. 3Stellt er das 
Verfahren nicht nur vorläufig ein, verfährt er nach Nummer 192 Absatz 5.

(5) 1Beabsichtigt der Staatsanwalt, die Genehmigung zur Durchführung der Strafverfolgung wegen einer 
Beleidigung politischen Charakters einzuholen, verfährt er nach Nummer 192 Absatz 1 bis 3. 2Zur 
Vorbereitung seiner Entscheidung, ob die Genehmigung zur Strafverfolgung wegen einer Beleidigung 
politischen Charakters herbeigeführt werden soll, teilt der Staatsanwalt dem Abgeordneten den Vorwurf mit 
und stellt ihm anheim, hierzu Stellung zu nehmen.

(6) Für Bußgeldsachen wird auf Nummer 298 verwiesen.

1 [Amtl. Anm.:] Abweichend Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen: 48 Stunden nach Zugang; 
Deutscher Bundestag, Bayern: 48 Stunden nach Zugang (Fällt das Ende der Frist auf einen Samstag, einen 



Sonntag oder einen Feiertag, endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags); Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein: 48 Stunden nach Absendung.

2 [Amtl. Anm.:] Abweichend Bayern: Die allgemeine Genehmigung umfasst auch den Antrag auf Erlass 
eines Strafbefehls wegen einer Straftat, die der Beschuldigte beim Führen eines Kraftfahrzeuges oder unter 
Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat, wenn der Beschuldigte damit 
einverstanden ist.

3 [Amtl. Anm.:] Abweichend Bremen: Die Mitteilung ist über den Präsidenten des Senats an den 
Präsidenten des Deutschen Bundestages oder den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft, im Übrigen 
unmittelbar an den Präsidenten der gesetzgebenden Körperschaft zu richten; Sachsen-Anhalt: Die 
Mitteilung ist über das Ministerium der Justiz an den Präsidenten des Landtages von Sachsen-Anhalt zu 
richten.


